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Festsetzung privatrechtlicher Entgelte für die Nutzung

von stadteigenen und angepachteten Einrichtungen

- einschließlich der Sportanlagen -

der Stadt Kierspe

Ziffer 1

Für die Inanspruchnahme der in Ziffer 2 genannten Einrichtungen erhebt die Stadt Kierspe
privatrechtliche Entgelte.

Ziffer 2

Höhe der privatrechtlichen Entgelte

Für die Benutzung werden folgende Entgelte erhoben:

A. Gesamtschule (außerschulische Nutzung)

__bis 4 Std. über 4 Std.

1. Pädagogisches Zentrum/Mensa 159,00 Euro 307,00 Euro

2. Konferenzraum, Pausenhallen, Aula 61,00 Euro 128,00 Euro

3. Fachräume, Küchen 31,00 Euro 61,00 Euro

4. Klassenräume, Blauer Salon 20,00 Euro 41,00 Euro

5. Schulhof (Trödel, Flohmärkte o. ä.) 1 Tag 256,00 Euro

B. Entgelte für das Rathaus

a) Ständige Nutzung

1. Ratssaal mtl. 26,00 Euro

2. Raum A mtl. 10,00 Euro

3. Raum B mtl. 5,00 Euro

4. Raum C mtl. 15,00 Euro

5. Kellerraum
(bis 4-malige Nutzung/Monat) mtl. 13,00 Euro

6. Kellerraum
(bis 2-malige Nutzung/Monat) mtl. 8,00 Euro

7. Musikraum mtl. 26,00 Euro
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b) Einmalige Nutzung
(z.B. Parteiveranstaltungen; Vereinsveranstaltungen; Sprechstunden; KAB)

_bis 4 Std. über 4 Std.

1. Ratssaal 26,00 Euro 38,00 Euro

2. Raum A 10,00 Euro 15,00 Euro

3. Raum B 8,00 Euro 10,00 Euro

4. Raum C 13,00 Euro 18,00 Euro

5. Kellerraum 8,00 Euro 10,00 Euro

C. Entgelte für die Sportanlagen

Für die Benutzung werden folgende Entgelte erhoben:

1. Turn- und Sporthallen

1.1. Sporthalle I im Schul- und Sportzentrum, Turnhallen Bismarckschule und Rönsahl

a) Trainingstage Montag - Freitag lt. Belegungsplänen je Stunde 3,00 Euro

b) Training/Trainingslager an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
sowie außerhalb der Zeiten der Belegungspläne je Stunde 5,00 Euro

c) Benutzung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
(Turniere, Lehrgänge, überregionale Meisterschaften u. ä.)

__bis 5 Std. über 5 Std.

26,00 Euro 38,00 Euro

d) Vereine und Gruppen, die nicht dem Stadtsportverband angehören

Vom 01. April bis 30. September je Stunde 20,00 Euro

vom 01. Oktober bis 31. März je Stunde 26,00 Euro

e) Turnhalle Rönsahl für nichtsportliche Veranstaltungen
pro Tag 205,00 Euro

1.2. Sporthalle II im Schul- und Sportzentrum

a) Trainingstage Montag - Freitag lt. Belegungsplänen je Stunde 4,00 Euro

b) Training/Trainingslager an Samstagen, Sonn-
und Feiertagen sowie außerhalb der Zeiten der
Belegungspläne je Stunde 10,00 Euro
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c) Benutzung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
(Turniere, Lehrgänge, überregionale Meisterschaften u. ä.)

__bis 5 Std. über 5 Std.

ohne Ausschank / ohne Eintritt 38,00 Euro 51,00 Euro
mit Ausschank / ohne Eintritt 77,00 Euro 102,00 Euro
mit Ausschank / mit Eintritt 102,00 Euro 128,00 Euro

d) Vereine und Gruppen, die nicht dem Stadtsportverband angehören

Vom 01. April bis 30. September je Stunde 26,00 Euro
vom 01. Oktober bis 31. März je Stunde 36,00 Euro

2. Stadion/Sportplätze

a) Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
Trainingstage Montag - Freitag (s. Belegungspläne)

Sportplätze Stadion

je Stunde 3,00 Euro 5,00 Euro

b) Training/Trainingslager an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
sowie außerhalb der Zeiten der Belegungspläne

Sportplätze Stadion

je Stunde 5,00 Euro 10,00 Euro

c) Benutzung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
(Turniere, Lehrgänge, überregionale Meisterschaften u. ä.)

Sportplätze Stadion

a) ohne Ausschank 51,00 Euro 77,00 Euro
b) mit Ausschank 77,00 Euro 102,00 Euro

d) Vereine und Gruppen, die nicht dem Stadtsportverband angehören

Trainingsbeleuchtung Sportplätze Stadion

je Stunde 13,00 Euro 10,00 Euro 15,00 Euro
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D. Sonstige Einrichtungen

Für die Benutzung nachstehender Räume und Anlagen werden folgende Ent­gelte erhoben:

Städtische Schießräume mtl. 26,00 Euro

Bürgerhaus Höherstraße

a) Vereinsraum mtl. 13,00 Euro

b) Bühne mit Nebenräumen mtl. 15,00 Euro

c) Großer Raum mit Nebenräumen mtl. 205,00 Euro

Bürgerhaus "Alte Post" Rönsahl

a) Ständige Nutzung mtl. 13,00 Euro

b) Einmalige Nutzung Stunde 5,00 Euro

c) Gewölbekeller SGV Rönsahl mtl. 13,00 Euro

Altes Amtshaus

Kellerräume mtl. 15,00 Euro

Ziffer 3

Kostenpflichtige

Kostenpflichtig ist der jeweilige Nutzer. Mehrere Kostenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Ziffer 4

Festsetzung und Fälligkeit der Entgelte

Die Entgelte werden von der Stadt Kierspe durch Rechnung festgesetzt und sind vom Benutzer
innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. Bei Dauernut­zung werden die jeweiligen Entgelte zum
15.06. und 15.12. eines jeden Jahres fällig. Die Stadt Kierspe kann die Zahlung des Entgeltes
auch im Voraus verlangen.
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Ziffer 5

Ausnahmeregelungen

Die Benutzung der stadteigenen, gepachteten und gemieteten Sport­anlagen der Stadt Kierspe
ist grundsätzlich kostenpflichtig.

Unentgeltlich ist die Benutzung der städtischen Sportanlagen für

a) die Schulen der Stadt Kierspe (Sportunterricht),

b) Vereine, die Mitglied im Stadtsportverband sind, beim/bei
- Trainingsbetrieb, Turnieren für Jugendliche bis 18 Jahre,
- laufenden Meisterschaftsbetrieb,
- Vereins- und Stadtmeisterschaften.

Die Inanspruchnahme der in Ziffer 2 genannten städtischen Einrichtungen durch den
Stadtsportverband erfolgt unentgeltlich.

Vereinen, die dem Stadtsportverband Kierspe angehören, ist es möglich, vom jeweiligen Verein
erbrachte Eigenleistungen mit dem jeweiligen Entgelt für die Benutzung von Sportanlagen und
Sporthallen zu verrechnen.

Für Veranstaltungen, die im besonderen Interesse der Stadt Kierspe liegen, kann ganz oder
teilweise auf die Erhebung eines Entgeltes verzichtet werden.

In begründeten Einzelfällen kann der Bürgermeister Räume und Anlagen bei
Einzelveranstaltungen unentgeltlich zur Verfügung stellen oder ein geringeres Entgelt
vereinbaren.

Ziffer 6

Eine Untervermietung der in Ziffer 2 genannten Räumlichkeiten ist nur mit Zustimmung der
Stadt Kierspe möglich.

Ziffer 7

Inkrafttreten

Die Entgelte werden mit Wirkung vom 01.01.03 erhoben.

Jochen Timpe Georg Seidel
Bürgermeister Schriftführer


